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RS OGH 1990/11/21 9ObA297/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1990

Norm

ArbVG §40 Abs3

ArbVG §62

Rechtssatz

Wird ein bisher gemeinsamer Betriebsrat von zwei getrennten Betriebsräten abgelöst, so würde ein Fortlaufen der

Tätigkeitsdauer des bisherigen Betriebsrates über den Zeitpunkt der Konstituierung des neu gewählten Betriebsrates

einer Gruppe hinaus dem von der Belegschaft mit der getrennten Wahl verfolgten Zweck widersprechen. Es ist daher

davon auszugehen, daß die Tätigkeitsdauer des bisherigen gemeinsamen Betriebsrates mit dem Zeitpunkt der

Konstituierung des ersten der neu gewählten Betriebsräte endet. Besteht ein Betriebsrat nur aus einer Person, bedarf

es, wie sich aus der Nichtanwendbarkeit des § 66 ArbVG ergibt, keiner Konstituierung und die Tätigkeit des

Betriebsrates beginnt mit der Durchführung der Wahl. In diesem Zeitpunkt endet aber auch die Tätigkeit des

bisherigen gemeinsamen Betriebsrates zur Gänze.

Entscheidungstexte

9 ObA 297/90

Entscheidungstext OGH 21.11.1990 9 ObA 297/90

Veröff: SZ 63/208 = ecolex 1991,270

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1990:RS0051118

Dokumentnummer

JJR_19901121_OGH0002_009OBA00297_9000000_006

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/66
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19901121_OGH0002_009OBA00297_9000000_000
https://www.jusline.at/entscheidung/340134
https://www.jusline.at/entscheidung/340134
https://www.jusline.at/entscheidung/405546
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 1990/11/21 9ObA297/90
	JUSLINE Entscheidung


